
Jahrgang 22, Herzberg (Elster), 28. Juni 2017, Nummer 10

Amtsblatt
für den Landkreis Elbe-Elster

Amtliche Bekanntmachungen des Landkreises Elbe-Elstern
Sitzungsplan für den Zeitraum  
1. Juli 2017 bis 31. August 2017
Die Sitzungen des Kreistages des Landkreises Elbe-Elster und 
seiner Ausschüsse finden zu folgenden Terminen statt:
03.07.2017 Kreisausschuss
 Raum 137, Ludwig-Jahn-Straße 2 in 04916 Herz-

berg (Elster)
 Beginn: 17.00 Uhr

17.07.2017 Kreistag
 Haus des Gastes, Lindenstraße 6 in 04895 Falken-

berg/Elster
 Beginn: 16.00 Uhr

19.07.2017 Werksausschuss Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei
 Betriebsteil Elsterwerda, Dresdener Straße 13 in 

04910 Elsterwerda
 Beginn: 16.00 Uhr

(Änderungen bleiben vorbehalten)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Kreistagsbüro un-
ter der Telefonnummer 03535 46-1212. Die Tagesordnung 
zu den Sitzungen entnehmen Sie bitte dem Internet unter  
www.landkreis-elbe-elster.de Rubrik Verwaltung Online; Kreis-
tag/Kalender.

Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über das Naturschutzgebiet „Kleine Wiesen 
- An den Horsten bei Kahla“  
vom 23. Mai 2017
Auf Grund des § 22 Absatz 1 und 2, des § 23 und des § 32 Ab-
satz 2 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542) in Verbindung mit § 8 Absatz 1, § 9 Absatz 6 
Nummer 6 des Brandenburgischen Naturschutzausführungsge-
setzes vom 21. Januar 2013 (GVBl. I Nr. 3) und § 4 Absatz 1 der 
Naturschutzzuständigkeitsverordnung vom 27. Mai 2013 (GVBl. 
II Nr. 43) sowie §1 Absatz 1 Nummer 2 b. der „Zweite Verord-
nung zur Übertragung der Befugnis für den Erlass von Rechts-
verordnungen zur Festsetzung von Naturschutzgebieten und 
Landschaftsschutzgebieten vom 04. Juni 1997 GVBl. II S. 485) 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. März 2002 (GVBl.
II/02, [Nr. 08], S.191) erlässt der Landkreis Elbe-Elster als Untere 
Naturschutzbehörde:

Artikel 1
§ 3 der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Kleine Wiesen 
- An den Horsten bei Kahla“ vom 01.03.2005 (Amtsblatt für den 
Landkreis Elbe-Elster, Nr. 6 vom 10.03.2005) wird wie folgt ge-
ändert:

1. In Absatz 1 Nummer 3 werden die Wörter „Hirschkäfer  
(Lucanus cervus)“ gestrichen.

2. Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
 „(2) Die Unterschutzstellung  dient der Erhaltung und Ent-

wicklung eines Teils des Gebietes von gemeinschaftlicher 
Bedeutung „Mittellauf der Schwarzen Elster“ ehemals „Mit-
tellauf der Schwarzen Elster Ergänzung“ (§ 7 Absatz 1 Num-
mer 6 des Bundesnaturschutzgesetzes) mit seinen Vorkom-
men von Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen 
und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) und Mage-
ren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisor-
ba officinalis) als natürliche Lebensraumtypen von gemein-
schaftlichem Interesse im Sinne von § 7 Absatz 1 Nummer 4 
des Bundesnaturschutzgesetzes.

Artikel 2  
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Amts-
blatt des Landkreises Elbe-Elster in Kraft.

Herzberg (Elster), den 23. Mai 2017

Christian Heinrich-Jaschinski
Landrat

15. Sitzung des Kreisausschusses
Sitzungstermin: Montag, 03.07.2017, 17:00 Uhr
Ort, Raum: Sitzungszimmer 137 der Kreisverwaltung, 

Ludwig-Jahn-Straße 2, 04916 Herzberg 
(Elster)

Tagesordnung
A) Öffentlicher Teil Vorlagen-Nr.
1 Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen 
 Ladung und der Beschlussfähigkeit
2 1. Nachtrag zum Stellenplan
 BE: Peter Hans, Erster Beigeordneter,
 Kämmerer und Dezernent  BV-493/2017
3 Entfristung von befristeten Stellen des
 Stellenplans 2017/2018
 BE: Peter Hans, Erster Beigeordneter,
 Kämmerer und Dezernent  BV-492/2017
4 Genehmigung einer Eilentscheidung - 
 Investitionszuschuss an die Stadt
 Elsterwerda
 BE: Dirk Gebhard, Dezernent für Recht,
 Ordnung und Landwirtschaft  BV-490/2017
5 Änderung Beschluss-Nr. BV-065/2014 -
 Strukturänderung Oberstufenzentrum
 Elbe-Elster
 BE: Marlis Eilitz, Leiterin Amt für Jugend,
 Familie und Bildung  BV-494/2017
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6 Integrationskonzept für den 
 Landkreis Elbe-Elster
 BE: Jürgen Brückner, 
 Integrationsbeauftragter  BV-481/2017
7 Mitgliedschaften gemäß § 28 Absatz 2
 Ziffer 24 i. V. m. § 131 Abs. 1
 Kommunalverfassung des Landes
 Brandenburg
 BE: Andreas Pöschl, Amtsleiter
 Kulturamt  BV-482/2017
8 Änderung der Honorarordnung der
 Kreismusikschule „Gebrüder Graun“
 des Landkreises Elbe-Elster
 BE: Andreas Pöschl,
 Amtsleiter Kulturamt  BV-483/2017
9 Teilnahme am Förderprogramm
 Land.Digital
 BE: Matthias Schneller, Amtsleiter
 Stabsstelle Kreisentwicklung  BV-484/2017
10 Fortführung Modellvorhaben
 Land(auf)Schwung bis Dezember 2019
 BE: Matthias Schneller, Amtsleiter
 Stabsstelle Kreisentwicklung  BV-486/2017
11 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
 zwischen dem Landkreis Elbe-Elster
 und seinen kreisangehörige
 Gemeinden zur Schaffung einer
 Infrastruktur zur E-Mobilität
 BE: Matthias Schneller, Amtsleiter
 Stabsstelle Kreisentwicklung  BV-487/2017
12 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
 zur weiteren Beauftragung der Stadt
 Schönewalde mit der Durchführung
 von Aufgaben der Zulassung,
 Abmeldung und Außerbetriebsetzung
 von Kraftfahrzeugen und deren Anhängern
 BE: Dirk Gebhard, Dezernent für Recht,
 Ordnung und Landwirtschaft  BV-491/2017
13 Öffentliche Informationen und Anfragen
B) Nichtöffentlicher Teil
14 Nichtöffentliche Informationen und Anfragen

Satzung der Jagdgenossenschaft  
Brenitz/ Friedersdorf
Die untere Jagdbehörde des Landkreises Elbe-Elster, Der Land-
rat, setzt mit Datum des 23.05.2017 folgende Satzung fest:

§ 1 
Name und Sitz der Jagdgenossenschaft
Die Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes 
Brenitz/ Friedersdorf ist gemäß § 10 Absatz 1 des Jagdgeset-
zes für das Land Brandenburg (BbgJagdG) eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts und untersteht der Aufsicht der unteren 
Jagdbehörde des Landkreises, in dem der gemeinschaftliche 
Jagdbezirk liegt (Aufsichtsbehörde).
Sie führt den Namen „Jagdgenossenschaft Brenitz/ Frieders-
dorf“ (im Folgenden „Jagdgenossenschaft“) und hat ihren Sitz 
im Wohnort des Vorsitzenden des Jagdvorstandes.
Die Geschäftsführung erfolgt unter der Anschrift des Vorsitzen-
den des Jagdvorstandes.

§ 2 
Gebiet der Jagdgenossenschaft, 
Gemeinschaftlicher Jagdbezirk
Der gemeinschaftliche Jagdbezirk umfasst gemäß § 8 Absatz 
2 des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) mit Ausnahme der Eigen-
jagdbezirke alle Grundflächen der Gemarkungen Brenitz und 

Friedersdorf zuzüglich der von der zuständigen Jagdbehörde 
angegliederten und abzüglich der abgetrennten Grundflächen.

§ 3 
Mitglieder der Jagdgenossenschaft
(1) Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind 
die Eigentümer der bejagbaren Grundflächen. Eigentümer von 
Grundflächen des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes, auf denen 
die Jagd ruht oder aus anderen Gründen nicht ausgeübt werden 
darf, gehören gemäß § 9 Absatz 1 BJagdG insoweit der Jagd-
genossenschaft nicht an.
(2) Die Jagdgenossenschaft führt ein Jagdkataster, in dem die 
bejagbaren Grundflächen des Jagdbezirkes, deren Größe und 
deren Eigentümer verzeichnet sind. Die Jagdgenossen sind zur 
Mitwirkung bei der Fortführung des Jagdkatasters verpflichtet. 
Insbesondere Änderungen der Eigentumssituation oder der Art 
der Flächennutzung sind unverzüglich anzuzeigen. Das Jagd-
kataster liegt für die Jagdgenossen und deren schriftlich bevoll-
mächtigte Vertreter zur Einsicht beim Vorsitzenden des Jagdvor-
standes offen.

§ 4 
Aufgaben der Jagdgenossenschaft
Die Jagdgenossenschaft verwaltet nach Maßgabe des gelten-
den Rechts unter eigener Verantwortung nach den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit und unter Berücksichtigung der jagdlichen 
Belange alle Angelegenheiten, die sich aus ihrem Jagdaus-
übungsrecht ergeben.

§ 5 
Organe der Jagdgenossenschaft
Die Organe der Jagdgenossenschaft sind
1. die Jagdgenossenschaftsversammlung und
2. der Jagdvorstand.

§ 6 
Jagdgenossenschaftsversammlung
(1) Der Jagdgenossenschaftsversammlung obliegen alle Ent-
scheidungen, soweit diese nicht ausdrücklich einem anderen 
Organ zugewiesen sind. Sie kontrolliert die Tätigkeit des Jagd-
vorstandes. Beschlüsse, einschließlich Wahlen, werden gemäß 
§ 9 Absatz 3 BJagdG mit der Mehrheit der anwesenden und 
vertretenen Jagdgenossen, als auch mit der Mehrheit der bei 
der Beschlussfassung vertretenen Grundflächen (doppelte 
Mehrheit) gefasst.
(2) Die Jagdgenossenschaftsversammlung beschließt die Sat-
zung und deren Änderungen.
(3) Sie wählt
1. den Jagdvorstand mit dem Vorsitzenden und mindestens 

zwei Besitzern sowie mindestens ein stellvertretendes Mit-
glied des Jagdvorstandes sowie als weitere Funktionsträger, 
die nicht zum Vorstand gehören,

2. einen Schriftführer,
3. einen Kassenführer und
4. wenigstens einen Rechnungsprüfer.
(4) Die Jagdgenossenschaftsversammlung beschließt weiterhin 
über
1. den jährlichen Haushaltsplan,
2. die Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers,
3. die Antragstellung zur Abrundung, Zusammenlegung und 

Teilung des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes,
4. die Art der Jagdnutzung des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes,
5. das Verfahren und die Bedingungen für den Abschluss von 

Jagdpachtverträgen,
6. die Erteilung des Zuschlages bei der Jagdverpachtung,
7. die Änderung und Verlängerung laufender Jagdpachtverträge,
8. die Zustimmung zur Weiter- und Unterverpachtung des ge-

meinschaftlichen Jagdbezirkes und zur Erteilung von ent-
geltlichen Jagderlaubnisscheinen,
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9. den Zeitpunkt der Ausschüttung des Reinertrages aus der 
Jagdnutzung sowie der Auszahlungsmodalitäten,

10. die Bildung von Rücklagen und deren Verwendung,
11. die Erhebung von Umlagen zum Ausgleich des Haushalts-

planes,
12. die Beanstandung von Beschlüssen durch den Jagdvor-

stand,
13. die Zustimmung zu Dringlichkeitsentscheidungen des Jagd-

vorstandes gemäß § 10 Absatz 3 dieser Satzung,
14. die Festsetzung von Aufwandsentschädigungen für die Mit-

glieder des Jagdvorstandes und weitere Funktionsträger,
15. die Befreiung von der Beschränkung gemäß § 181 des Bür-

gerlichen Gesetzbuches (BGB) zu Insichgeschäften von Vor-
standsmitgliedern im Einzelfall,

16. die Stellungnahme zur Befriedung von Grundflächen im ge-
meinschaftlichen Jagdbezirk und

17. die Grundsätze der Wildbewirtschaftung im Jagdbezirk, 
insbesondere auch hinsichtlich nicht der behördlichen Ab-
schussplanung unterliegender Schalenwildarten. Diese 
Grundsätze sollen auch im Jagdpachtvertrag ihren Nieder-
schlag finden.

(5) Regelungen im Sinne des Absatzes 4 Nummer 3, 5, 6, 7, 8, 9 
und 16 können nur im Einzelfall durch Beschluss auf den Jagd-
vorstand übertragen werden.
(6) Die Jagdgenossenschaftsversammlung kann den Jagdvor-
stand ermächtigen, die Führung der Kassengeschäfte durch 
einen öffentlich-rechtlichen Vertrag der Stadt Sonnewalde zu 
übertragen. Mit dem Wirksamwerden des Vertrages entfällt die 
Wahl eines Kassenführers.
(7) Die Rechnungsprüfung kann einem zugelassenen Wirt-
schaftsprüfungsunternehmen übertragen werden; in diesem 
Falle entfällt die Wahl der Rechnungsprüfer; § 12 Absatz 3 gilt 
entsprechend.

§ 7 
Durchführung der  
Jagdgenossenschaftsversammlung
(1) Zur Teilnahme an der Jagdgenossenschaftsversammlung 
sind die Jagdgenossen berechtigt. Sie können sich durch ihre 
gesetzlichen Vertreter oder nach Maßgabe des § 8 Absatz 4 
dieser Satzung durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Die 
Vollmacht ist schriftlich zu erteilen und dem Vorsitzenden oder 
dessen Beauftragten zu Beginn der Versammlung vorzulegen.
(2) Die Jagdgenossenschaftsversammlung ist vom Jagdvor-
stand wenigstens einmal im Jahr einzuberufen. Der Jagdvor-
stand muss die Jagdgenossenschaftsversammlung auch ein-
berufen, wenn mindestens ein Viertel aller Jagdgenossen die 
Einberufung bei ihm schriftlich unter Angabe der auf die Tages-
ordnung zu setzenden Gegenstände der Beschlussfassung be-
antragt.
(3) Die Jagdgenossenschaftsversammlung soll am Sitz der 
Jagdgenossenschaft stattfinden. Sie ist nicht öffentlich, soweit 
nicht durch Beschluss in begründeten Einzelfällen Dritte zuge-
lassen werden. Die Zulassung soll sich auf einzelne Tagesord-
nungspunkte beschränken.
(4) Die Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung ergeht 
durch amtliche Bekanntmachung gemäß § 14 Absatz 2 dieser 
Satzung. Sie muss mindestens zwei Wochen vorher erfolgen 
und Angaben über den Ort und den Zeitpunkt der Versammlung 
sowie die Tagesordnung mit den wesentlichen Gegenständen 
der Beschlussfassung enthalten.
(5) Den Vorsitz in der Jagdgenossenschaftsversammlung führt 
der Vorsitzende. Der Jagdvorstand kann auch für einzelne Tages-
ordnungspunkte einen anderen Versammlungsleiter bestimmen.
(6) Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ können 
Beschlüsse nach § 6 Absatz 2 bis 5 dieser Satzung nicht ge-
fasst werden.
(7) Mit der Bekanntmachung nach Absatz 4 ist die Aufsichts-
behörde über den Versammlungstermin unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung zu informieren.

§ 8 
Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft
(1) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen gemäß § 9 
Absatz 3 BJagdG sowohl der Mehrheit der anwesenden und 
vertretenen Jagdgenossen als auch der Mehrheit der bei der 
Beschlussfassung vertretenen Grundflächen.
(2) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft werden durch offene 
Abstimmung gefasst. Die Jagdgenossenschaftsversammlung 
kann auf Antrag von mindestens drei Jagdgenossen, die zusam-
men mindestens ein Zehntel der Gesamtfläche des Gebietes der 
Jagdgenossenschaft vertreten müssen, zu einzelnen Tagesord-
nungspunkten eine schriftliche Abstimmung beschließen; das 
gilt nicht für Beschlüsse über die Verwendung des Reinertrages 
der Jagdnutzung nach § 10 Absatz 3 BJagdG. Über die Einzel-
heiten der schriftlichen Abstimmung ist von den Mitgliedern des 
Jagdvorstandes und den Stimmzählern Verschwiegenheit zu 
wahren; die Unterlagen sind vom Vorsitzenden mindestens zehn 
Jahre lang, im Falle der Beanstandung oder Anfechtung des Be-
schlusses für die Dauer des Verfahrens, den Jagdpachtvertrag 
betreffend, bis zu dessen Ablauf und Beachtung der Verjährung 
von möglichen Ansprüchen aufzubewahren.
(3) Jeder Jagdgenosse hat eine Stimme. Miteigentümer und 
Gesamthandseigentümer können ihr Stimmrecht nur einheitlich 
ausüben; sie haben dem Jagdvorstand schriftlich einen Bevoll-
mächtigten zu benennen.
(4) Ein bevollmächtigter Vertreter darf höchstens zwei Jagdge-
nossen vertreten. Die von einem Bevollmächtigten vertretene 
Grundfläche darf einschließlich seiner eigenen Grundfläche ein 
Drittel der Gesamtfläche des Gebietes der Jagdgenossenschaft 
nicht überschreiten.
(5) Ein Jagdgenosse oder ein Bevollmächtigter ist von der 
Mitwirkung an der Abstimmung entsprechend § 34 BGB aus-
geschlossen, kann sich auch nicht vertreten lassen und auch 
keinen anderen vertreten, wenn die Beschlussfassung die Vor-
nahme eines Rechtsgeschäftes mit ihm oder die Einleitung oder 
Erledigung eines Rechtsstreites zwischen ihm und der Jagdge-
nossenschaft betrifft.
(6) Über die Beschlüsse der Jagdgenossenschaft ist eine Nie-
derschrift zu fertigen. Aus ihr muss auch hervorgehen, wie vie-
le Jagdgenossen anwesend und vertreten waren und welche 
Grundfläche von ihnen vertreten wurde. Bei Beschlussfassun-
gen sind die Stimmlisten zur Niederschrift zu nehmen. Die Nie-
derschrift ist vom Versammlungsleiter sowie vom Protokollführer 
zu unterzeichnen und der nächsten Jagdgenossenschaftsver-
sammlung zur Billigung vorzulegen. Die Aufsichtsbehörde ist 
innerhalb eines Monats über die Beschlüsse der Jagdgenos-
senschaft durch Übersendung einer Zweitfertigung der Nie-
derschrift zu unterrichten. Jeder Jagdgenosse ist berechtigt, 
die Niederschriften einzusehen und sich auf eigene Kosten Ab-
schriften zu fertigen.

§ 9 
Jagdvorstand/weitere Funktionsträger
(1) Der Jagdvorstand (Vorstand der Jagdgenossenschaft) be-
steht gemäß § 10 Absatz 6 BbgJagdG aus dem Vorsitzenden 
und mindestens zwei Beisitzern. Die Mitglieder des Jagdvor-
standes werden im Falle der Verhinderung durch den/die Stell-
vertreter vertreten.
(2) Wählbar für den Jagdvorstand ist jede volljährige und ge-
schäftsfähige natürliche Person. Jagdvorstandsmitglieder sollen 
Jagdgenossen sein. Ist eine Personengemeinschaft oder eine 
juristische Person Mitglied der Jagdgenossenschaft, so sind 
auch deren gesetzliche Vertreter wählbar. Der gesetzliche Ver-
treter ist befugt, einen Dritten (bei der Gemeinde einen Beschäf-
tigten) dauerhaft mit der Aufgabe zu betrauen.
(3) Der Jagdvorstand wird für eine Amtszeit von vier Geschäfts-
jahren gewählt. Die Amtszeit beginnt mit Beginn des Geschäfts-
jahres, das dem Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit des alten 
Jagdvorstandes endete, folgt. Endet die Amtszeit des Jagdvor-
standes, ohne dass ein neuer Jagdvorstand gewählt ist, bleibt 
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der bisherige Vorstand bis zu einer Neuwahl geschäftsführend 
im Amt. Die Amtszeit dieses geschäftsführenden Vorstandes 
endet spätestens mit Ablauf des Geschäftsjahres, das der ur-
sprünglichen Amtszeit folgt. Bei einer Vorstandswahl durch die-
sen geschäftsführenden Vorstand verlängert sich die 4-jährige 
Amtszeit des neu gewählten Vorstandes vom Tag der Wahl bis 
zum Ende des laufenden Geschäftsjahres. Gleiches gilt für eine 
Wahlhandlung durch den Notvorstand.
(4) Der Schriftführer und der Kassenführer werden für die glei-
che Amtszeit von vier Geschäftsjahren gewählt wie der Jagdvor-
stand; Absatz 3 Satz 2 bis 4 gelten entsprechend.
(5) Endet die Amtszeit eines Mitgliedes des Jagdvorstandes vor-
zeitig durch Tod, Rücktritt oder Verlust der Wählbarkeit, so rückt 
der gewählte Stellvertreter als Ersatzmitglied in den Jagdvor-
stand nach; in diesem Falle ist für den Rest der Amtszeit in der 
nächsten Jagdgenossenschaftsversammlung ein neuer Stellver-
treter zu wählen. In gleicher Weise ist eine Ersatzwahl vorzuneh-
men, wenn ein stellvertretendes Mitglied des Jagdvorstandes 
oder ein anderer Funktionsträger vorzeitig ausscheidet.
(6) Soweit der Fall von Absatz 5 eintritt, bestimmt der Jagdvor-
stand in seiner nächsten Sitzung die Funktionsverteilung inner-
halb des Jagdvorstandes für den Rest der Amtszeit neu.
(7) Die Mitglieder des Jagdvorstandes sowie die weiteren Funk-
tionsträger sind ehrenamtlich tätig. Ihre Aufwendungen sollen 
durch die Jagdgenossenschaft erstattet werden.

§ 10 
Zuständigkeit des Jagdvorstandes/ 
Vertretung der Jagdgenossenschaft
(1) Der Jagdvorstand vertritt die Jagdgenossenschaft gemäß  
§ 9 Absatz 2 BJagdG gerichtlich und außergerichtlich, verwaltet 
die Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft und ist hierbei an 
die Beschlüsse der Jagdgenossenschaftsversammlung gebun-
den. Bei der Abgabe rechtsgeschäftlicher Erklärungen müssen 
unbeschadet der Regelung in Absatz 4 alle Mitglieder des Jagd-
vorstandes gemeinschaftlich handeln. Die Mitglieder des Jagd-
vorstandes können sich von anderen Mitgliedern des Jagdvor-
standes zur Alleinvertretung schriftlich bevollmächtigen lassen.
(2) Der Jagdvorstand hat die Beschlüsse der Jagdgenossen-
schaftsversammlung vorzubereiten und durchzuführen. Insbe-
sondere obliegt ihm
1. die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes,
2. die Anfertigung der Jahresrechnung,
3. die Überwachung der Schrift- und Kassenführung,
4. die Verteilung der Erträge an die einzelnen Jagdgenossen,
5. die Feststellung der Umlagen der einzelnen Jagdgenossen,
6. die Führung des Jagdkatasters und die Aktenführung,
7. die Anordnung von Bekanntmachungen.
(3) Solange die Jagdgenossenschaft keinen vollständigen Jagd-
vorstand gewählt hat oder die Amtszeit abgelaufen ist, werden 
die Geschäfte des Jagdvorstandes nach Maßgabe des § 9 Ab-
satz 2 BJagdG in Verbindung mit § 10 Absatz 7 BbgJagdG vom 
hauptamtlichen Bürgermeister (Notvorstand), wahrgenommen. 
Die Kosten der vorübergehenden Geschäftsführung bis zur Wahl 
des Jagdvorstandes trägt die Jagdgenossenschaft.
(4) Der Notvorstand ist durch ein Mitglied des Jagdvorstandes 
von dem Eintritt der Notvorstandsführung binnen zwei Wochen 
nach Eintritt der Notvorstandsführung zu benachrichtigen; so-
weit der gesamte Jagdvorstand nicht mehr existiert, hat der 
Kassenführer und falls dieser nicht mehr die Funktion wahr-
nimmt, der Schriftführer den Notvorstand zu informieren. Von 
der Übernahme der Geschäfte durch den Notvorstand ist die 
untere Jagdbehörde vom Notvorstand in Kenntnis zu setzen.

§ 11 
Sitzungen des Jagdvorstandes
(1) Der Jagdvorstand tritt auf Einladung des Vorsitzenden nach 
Bedarf, mindestens aber einmal je Geschäftsjahr zusammen. Er 
muss einberufen werden, wenn ein Mitglied des Jagdvorstandes 
dies schriftlich beantragt.

(2) Der Jagdvorstand ist beschlussfähig, wenn wenigstens 2/3 
der Mitglieder anwesend oder vertreten sind und die ordnungs-
gemäße Ladung festgestellt worden ist. Der Jagdvorstand ent-
scheidet mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder. Der/
Die Stellvertreter sowie der Schriftführer und der Kassenführer 
sollen an den Sitzungen des Jagdvorstandes beratend teilneh-
men (kein Stimmrecht).
(3) Ein Mitglied des Jagdvorstandes darf bei Angelegenheiten 
der Jagdgenossenschaft nicht beratend oder entscheidend 
mitwirken, wenn die Entscheidung ihm selbst, seinem Ehegat-
ten, dem eingetragenen Partner einer auf Dauer angelegten 
Lebensgemeinschaft, seinen Verwandten bis zum dritten oder 
Verschwägerten bis zum zweiten Grade oder einer von ihm kraft 
Gesetzes oder rechtsgeschäftlicher Vollmacht vertretenen Per-
son einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. In 
diesen Fällen ist das betreffende Mitglied des Jagdvorstandes 
bei der Ermittlung der Beschlussfähigkeit gemäß Absatz 2 als 
nicht anwesend zu betrachten.
(4) Die Sitzungen des Jagdvorstandes sind nicht öffentlich.
(5) Der Jagdvorstand hat Beschlüsse der Jagdgenossenschaft, 
die das geltende Recht verletzen, innerhalb von zwei Wochen 
nach Beschlussfassung zu beanstanden. Ist ein Beschluss be-
anstandet worden, so ist dies unverzüglich bekannt zu machen.
(6) Über die Beschlüsse des Jagdvorstandes ist eine Nieder-
schrift zu fertigen, vom Versammlungsleiter und Protokollführer 
zu unterzeichnen und den Teilnehmern zur Kenntnis zu geben. 
Die Aufsichtsbehörde ist innerhalb eines Monats über die Be-
schlüsse des Jagdvorstandes durch Übersendung einer Zweit-
fertigung der Niederschrift zu unterrichten. Der Unterrichtungs-
pflicht wird durch Übersendung des elektronischen Dokumentes 
der Niederschrift Genüge getan.
(7) Der Jagdvorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
Darin können insbesondere Regelungen über die Zuständigkeit 
der einzelnen Jagdvorstandsmitglieder getroffen werden.

§ 12 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
(1) Der Jagdvorstand stellt für jedes Geschäftsjahr einen Haus-
haltsplan auf, der die voraussichtlichen Einnahmen und Ausga-
ben enthält. Der Haushaltsplan muss ausgeglichen sein.
(2) Zum Ende des Geschäftsjahres ist eine Jahresrechnung zu 
erstellen, die dem Rechnungsprüfer/den Rechnungsprüfern zur 
Prüfung und der Jagdgenossenschaftsversammlung zur Entlas-
tung des Jagdvorstandes vorzulegen ist. Die Jahresrechnung ist 
dauerhaft aufzubewahren.
(3) Der/Die Rechnungsprüfer werden jeweils im Voraus für 
vier Geschäftsjahre gewählt. Rechnungsprüfer kann nicht 
sein, wer dem Jagdvorstand als Mitglied angehört oder ein 
anderes Amt für die Jagdgenossenschaft innehat oder wer 
zu einem der Funktionsträger in einer Beziehung der in § 11 
Absatz 3 dieser Satzung bezeichneten Art steht. Die Rech-
nungsprüfung ist durch wenigstens einen Rechnungsprüfer 
durchzuführen.
(4) Im Übrigen finden gemäß § 10 Absatz 3 Nummer 4 Bbg-
JagdG die Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung für das 
Haushaltswesen, die Wirtschafts-, Kassen- und Rechnungsfüh-
rung sowie die Rechnungsprüfung entsprechend Anwendung.

§ 13 
Geschäfts- und Wirtschaftsführung
(1) Geschäftsjahr der Jagdgenossenschaft ist das Jagdjahr ge-
mäß § 11 Absatz 4 BJagdG.
(2) Einnahme- und Ausgabeanordnungen der Jagdgenossen-
schaft sind von mindestens zwei Jagdvorstandsmitgliedern zu 
unterzeichnen. Stellvertretung ist unzulässig.
(3) Die Einnahmen der Jagdgenossenschaft sind, soweit sie 
nicht zur Erfüllung der Aufgaben der Jagdgenossenschaft oder 
nach Maßgabe des Haushaltsplanes zur Bildung von Rückla-
gen oder anderen Zwecken zu verwenden sind (Reinertrag), an 
die Jagdgenossen grundsätzlich jährlich auszuschütten. Sie 
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sind bis zum beschlossenen Auszahlungstermin möglichst ver-
zinslich anzulegen. Durch den Beschluss über die Bildung von 
Rücklagen oder die anderweitige Verwendung der Einnahmen 
wird der Anspruch des Jagdgenossen, der dem Beschluss nicht 
zugestimmt hat, auf Auszahlung seines Anteils am Reinertrag 
der Jagdnutzung gemäß § 10 Absatz 3 BJagdG nicht berührt.
(4) Von den Jagdgenossen dürfen Umlagen nur erhoben wer-
den, wenn und soweit dies zum Ausgleich des Haushaltsplanes 
unabweisbar notwendig ist.
(5) Die Auszahlung des Reinertrages erfolgt unbar. Dazu ist der 
Jagdgenossenschaft vom Jagdgenossen eine aktuelle Bankver-
bindung anzugeben.

§ 14 
Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft
(1) Die Satzung und Änderungen der Satzung der Jagdgenos-
senschaft sind gemäß der Bekanntmachungsverordnung (Be-
kanntmV)1 entsprechend der Hauptsatzung der Stadt Sonne-
walde durch Veröffentlichung im amtlichen Teil des „Amtsblattes 
für die Stadt Sonnewalde“ gemäß § 10 Absatz 2 BbgJagdG be-
kannt zu machen. In der Bekanntmachung ist auf die Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde unter Angabe der genehmigenden 
Behörde und des Datums hinzuweisen.
(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten auch für sonsti-
ge Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft, insbesonde-
re der Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung, der 
Beschlüsse über die Festsetzungen von Umlagen und der Be-
schlüsse über die Verwendung des Reinertrages nach § 10 Ab-
satz 3 BJagdG.
(3) Die Jagdgenossen haben selbst sicher zu stellen, dass sie 
von der Einladung und den Bekanntmachungen rechtzeitig 
Kenntnis erlangen.

§ 15 
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen
(1) Diese Satzung wird gemäß § 10 Absatz 2 BbgJagdG mit ihrer 
Bekanntmachung rechtsverbindlich.
(2) Die Amtszeit des beim Inkrafttreten dieser Satzung amtierenden 
Jagdvorstandes, der in der Jagdgenossenschaftsversammlung 
vom 22.04.2016 gewählt wurde, endet mit dem 31. März 2021, § 9 
Absatz 3 dieser Satzung findet entsprechende Anwendung.
(3) Sollten einzelne Regelungen dieser Satzung nichtig oder un-
wirksam sein, soll diese die Wirksamkeit der übrigen Regelun-
gen nicht berühren.

Herzberg, 23.05.2017
(Ort, Datum)

i.A. Sehring
Amtsleiter

1 Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von Sat-
zungen und sonstige ortsrechtliche Vorschriften in den Ge-
meinden, Ämtern und Landkreisen (Bekanntmachungsver-
ordnung - BekanntmV)

Bekanntmachungsanordnung
Die nachfolgende Satzung der Jagdgenossenschaft Brenitz/ 
Friedersdorf, wird gemäß § 10 Absatz 4 des Jagdgesetzes für 
das Land Brandenburg in Verbindung mit § 1 ff. der Bekanntma-
chungsverordnung öffentlich bekannt gemacht.

Herzberg, 31.05.2017
(Ort, Datum)

Heinrich-Jaschinski
Landrat

Ende der amtlichen Bekanntmachungen des Landkreises Elbe-Elster
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Öffentliche Bekanntmachung des Gewässerunterhaltungsverbandes  
„Kremitz-Neugraben“ (Körperschaft des öffentlichen Rechts)
Verbandssitz: 
Hauptstraße 23, 04938 Uebigau-Wahrenbrück, OT Wiederau
Tel.: 035365 440518, Fax: 035365 440519, 
E-Mail: info@guv-kremitz-neugraben.de

In der Zeit vom 1. Juli 2017 bis Ende Februar 2018 führen 
der Gewässerunterhaltungsverband „Kremitz-Neugraben“ 
sowie die von uns beauftragten Unternehmen die planmäßi-
gen Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern I. und II. Ord-
nung sowie an den Hochwasserschutzdeichen innerhalb des 
Verbandsgebietes durch. In wasserwirtschaftlichen Bedarfs-
fällen (zur Sicherung des Wasserabflusses oder der Hochwas-
servorsorge) muss die Gewässerunterhaltung auch außerhalb 
dieser Zeit erfolgen.
Im Sinne der Regelung des § 41 Abs. 4 des Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I Nr. 51 S. 2585 v. 
06.08.2009) in Verbindung mit § 84 des Brandenburgischen 
Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 08.12.2004 (GVBl. 1/2005, Nr.5 S. 50) zuletzt ge-
ändert in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. März 
2012 (GVBl. 1/12, Nr.20 ) kündigen wir die Durchführung der 
Unterhaltungsarbeiten und die damit verbundene vorüberge-
hende Benutzung der Anliegergrundstücke an.
Gemäß § 41 WHG und der §§ 84, 97 und 98 BbgWG haben 
die Eigentümer, Anlieger und Hinterlieger sowie Nutzungsbe-
rechtigten der Gewässer, Deiche und Vorländer zu dulden, 
dass die Unterhaltungspflichtigen oder deren Beauftragte die 
Grundstücke betreten, befahren, vorübergehend benutzen, 
Kraut und Aushub ablegen, auf den Grundstücken einebnen 
und aus ihnen bei Bedarf Bestandteile für die Unterhaltung 
entnehmen. Sie haben ferner zu dulden, dass die Uferberei-
che im Interesse der Unterhaltung oder der naturnahen Ent-
wicklung der Gewässer standorttypisch bepflanzt werden.
Es besteht die gesetzliche Verpflichtung der Grundflächenei-
gentümer und -nutzer, die Uferbereiche als Uferschutzstreifen 
so zu bewirtschaften, dass die Gewässerunterhaltung und -ent-
wicklung nicht beeinträchtigt wird. Die Breite der Uferschutz-
streifen (Uferbereiche) beträgt bei Gewässern II. Ordnung 5,0 m 
von der Böschungsoberkante landeinwärts und an Gewässern  
I. Ordnung 10,0 m vom äußeren Deichfuß ebenfalls landein-
wärts. Zudem sind alle Handlungen zu unterlassen, die die 
Gewässerunterhaltung unmöglich machen oder wesentlich 
erschweren würden.
Mit der Ankündigung der beabsichtigten Gewässerunter-
haltungsmaßnahmen ergeht gleichzeitig gemäß § 41 Abs. 3 

WHG für alle duldungspflichtigen Personen im Sinne des § 41 
WHG die Verpflichtung, die Ufergrundstücke in einer erforder-
lichen Breite von 5 m ab Böschungsoberkante landeinwärts 
so zu bewirtschaften, dass die Gewässerunterhaltung und die 
damit verbundenen Begleitarbeiten, wie z. B. das Einebnen 
des Aushubes und Mähgutes nicht beeinträchtigt werden. 
Zuwiderhandlungen schließen einen Schadenersatzanspruch 
nach § 41 Abs. 4 WHG in Verbindung mit § 254 BGB aus.
Die Errichtung aller Anlagen (auch Zäune, feste Koppeln oder 
Gehölzpflanzungen) in und an Gewässern oder den vorge-
nannten Uferbereichen ist gemäß § 87 Bbg Wassergesetz 
durch die untere Wasserbehörde des betreffenden Landkrei-
ses genehmigungspflichtig.
Unabhängig davon dürfen solche Anlagen die Gewässerun-
terhaltung nicht mehr erschweren, als es den Umständen 
nach unvermeidbar ist. Zudem müssen Anlagen, die durch 
technische Maßnahmen der Gewässer- oder Deichunterhal-
tung beschädigt werden könnten (wie Grenzsteine, Rohrlei-
tungsein- und -ausläufe, u. Ä.) mit einem Pfahl, mindestens 
1,50 m über Geländeoberkante, gekennzeichnet werden.
Erhöhen sich die Kosten der Unterhaltung, insbesondere weil 
ein Grundstück in seinem Bestand besonders gesichert wer-
den muss oder weil eine Anlage im oder am Gewässer oder 
Einleitungen die Unterhaltung erschweren, so hat der Eigen-
tümer des Grundstücks oder der Anlage oder der Verursacher 
die Mehrkosten zu ersetzen. (§ 85 Bbg WG)
Zur reibungslosen Durchführung der Gewässerunterhaltungs-
maßnahmen bitten wir um die Absicherung der notwendigen 
„Baufreiheit“ an den Gewässern und die Gewährleistung der 
ungehinderten Zufahrt und Durchfahrt zur zeitweisen Grund-
stücksbenutzung durch die mit den Unterhaltungsmaßnah-
men beauftragten Personen oder Dienstleistungsunterneh-
men.

Für Rücksprachen und Abstimmungen bezüglich der Ge-
wässer- und Deichunterhaltung wenden Sie sich bitte 
an den Gewässerunterhaltungsverband „Kremitz-Neu-
graben“, Hauptstraße 23, 04938 Uebigau-Wahrenbrück, 
OT Wiederau, Tel. 035365 440518, Fax. 035365 440519,  
E-Mail: info@guv-kremitz-neugraben.de. 

Wiederau, den 12.06.2017

gez. Claus
Verbandsvorsteher

Ende der Bekanntmachungen anderer Behörden und Verbände

Das nächste Amtsblatt erscheint am 12. Juli 2017. Abgabetermin für Veröffentlichungen ist der 7. Juli 2017, bis spätestens  
10 Uhr beim Landkreis Elbe-Elster, Pressestelle, Ludwig-Jahn-Straße 2 in 04916 Herzberg. E-Mail: amtsblatt@lkee.de
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